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Seminare 2022

Der Wirtschaftsförderverein "ProFachhandwerk e. V." der Kreishandwerkerschaft Rems-Murr hat für Sie auch dieses

Jahr eine Reihe an Seminaren und Schulungen zusammengestellt.

Bierdeckelkalkulation

Kostenlosese Onlineseminar

„Mit nur drei Zahlen zum sicheren Gewinn bei jedem

Auftrag!“ 

 

 Ersthelferschulung

 

Kommen Unternehmen der Pflicht zur Bestellung

betrieblicher Ersthelfer nicht nach, kann dies ernste

Konsequenzen nach sich ziehen. Viele kleine und mittlere

Unternehmen haben Probleme bei der Umsetzung dieser

Vorschrift der Berufsgenossenschaften.

Staplerfahrergrundausbildung

nach DGUV Vorschrift 68

Die DGUV für Flurförderfahrzeuge besagt, dass zum

Steuern von Flurförderfahrzeugen mit Fahrersitz oder

Fahrerstand nur Personen beauftragt werden dürfen,

die eine Staplerausbildung besitzen.

Jährliche Unterweisung für

Führer von Gabelstaplern

Laut Berufsgenossenschaft müssen Staplerfahrer in

angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal

jährlich, an einer Unterweisung teilnehmen.

https://www.kh-rems-murr.de/
https://www.kh-rems-murr.de/aktuelles/termine/seminare-veranstaltungen/
https://www.kh-rems-murr.de/fileadmin/platzhirsche/mitglieder/3/3892/Bierdeckelkalkulation_15-03-22.pdf
https://www.kh-rems-murr.de/fileadmin/platzhirsche/mitglieder/3/3892/Alle_Ersthelferkurs_docx.pdf
https://www.kh-rems-murr.de/aktuelles/termine/seminare-veranstaltungen/termindetails/events/detail/staplerfahrergrundausbildung-nach-dguv-vorschrift-68-7/?no_cache=1
https://www.kh-rems-murr.de/fileadmin/platzhirsche/mitglieder/3/3892/Jaehrliche_Unterweisung_Staplerschein_Dezember_2022.pdf


Ausbildung zum Brandschutzhelfer

Gemäß den gesetzlichen Regelungen der Arbeitsstättenrichtlinie

ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ sind seit November 2012

in jedem Betrieb Brandschutzhelfer auszubilden. Gefordert wird ein

Mindestanteil von 5% der Beschäftigten, dies kann aber zum

Beispiel durch erhöhte Brandgefährdung, die unter Umständen

vorliegt, auch höher sein. Auch unter Beachtung von möglichen

Krankheits- und Urlaubszeiten wird empfohlen, 10 % der

Mitarbeiter auszubilden.

Die Kampagne

Das "Werbeportal.handwerk.de" stellt für Sie viele kostenlose Werbemöglichkeiten für Ihren Beruf bereit. Vom

Handwerkersong über Nachwuchswerbung bis hin zu Erklärvideos finden SIe viele Möglichkeiten auf Ihren Beruf oder

das Handwerk allgemein, Aufmerksam zu machen. Reinschauen lohnt sich!

Neues aus der KHS

CoronaVO - was aktuell gilt

Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen zum 23. Februar 2022:

• Die Alarmstufe II entfällt. Anpassung §1 Abs. 2 CoronaVO, diese

Änderung wird in der gesamten CoronaVO redaktionell angepasst.

• § 1 Abs. 2 Nr. 1 – 3 CoronaVO: Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für

die einzelnen Stufen wird angepasst. Bei der Auslastung der Intensivbetten

(AIB) bleiben die bisherigen Auslösewerte gültig. 

   o Basisstufe: 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz unter 4,0 und nicht mehr

als 249 Intensivbetten mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten belegt.

   o Warnstufe: Ab einer 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 4,0 oder ab

250 mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten belegten Intensivbetten

(AIB).

   o Alarmstufe: Ab einer 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 15,0 und ab

390 mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten belegten Intensivbetten.

• In der Warnstufe gilt überwiegend die 3G-Regel. Davon ausgenommen

sind beispielsweise Clubs und Diskotheken. Hier gilt 2G+.

• In der Alarmstufe gilt überwiegend die 2G-Regel. Davon ausgenommen

sind beispielsweise Clubs und Diskotheken. Hier gilt 2G+.

https://www.kh-rems-murr.de/fileadmin/platzhirsche/mitglieder/3/3892/Einladung_Brandschutz_20.07___25.10.pdf
https://werbeportal.handwerk.de/


• Im Einzelhandel entfallen die Zugangsbeschränkungen für Kundinnen

und Kunden. §17 Abs. 1 CoronaVO

Neues von unseren Partnern:

Handwerkskammer Region Stuttgart:

Peter Friedrich startet als neuer Hauptgeschäftsführer

Der einstige Minister der baden-württembergischen Landesregierung tritt zum 1. März 2022 die Nachfolge von Thomas

Hoefling an.
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https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220222_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_220223.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/ZZ_Corona_Regeln_Auf_einen_Blick_DE.pdf
https://www.hwk-stuttgart.de/hgf-nachfolge-2022
https://www.hwk-stuttgart.de/
https://www.signal-iduna.de/private-krankenversicherung.php?gclid=EAIaIQobChMIpYC2v9jv9QIVw-7tCh3QVwptEAAYASAAEgJSM_D_BwE
https://www.ikk-classic.de/pk
https://www.facebook.com/Kreishandwerkerschaft-Rems-Murr-und-ihre-Innungen-641451449621293/
https://www.instagram.com/khs_rems_murr/
https://www.youtube.com/channel/UCKCb_2OXkXUCGmCMvZiLOUA
https://www.kh-rems-murr.de/kontakt/impressum-datenschutz/
https://www.kh-rems-murr.de/
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